
Empfehlung des Ältestenrates: 
 
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt folgende Änderung: 
Den § 17 ehemals § 16 Beauftragter für Menschen mit Migrationshintergrund, der Hauptsatzung, 
nicht zu ändern und die bisherige Formulierung und Beschreibungen im § 17 alt § 16, der 
Hauptsatzung beizubehalten. 

 
 
Abstimmung Ältestenrat: 5 Stimmen dafür 
    4 Stimmen dagegen 
    0 Stimmenthaltungen 
 


